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Promotionsordnung
für die Staatswissenschaftlichen Fakultät

der Universität Erfurt
vom 14. Mai 2001

Die Promotionsordnung der Universität Erfurt für die Staatswissenschaftliche Fakultät ist
vom Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (TMWFK) mit
Schreiben vom 15. August 2001 genehmigt und für vorläufig anwendbar erklärt worden.
Sie ist im Gemeinsamen Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums un des Thüringer
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 10/2002 S. 380 amtlich
veröffentlicht.

Hinweis:

Die formale Ausfertigung der Ordnung erfolgt durch die Unterschrift des Präsidenten.
Das Ausfertigungsdatum ist unter der Überschrift ausgewiesen. Soweit redaktionelle Ver-
änderungen der Satzung, die den Inhalt unberührt lassen, nachträglich erfolgen, weicht
das Bearbeitungsdatum, das in der Kopfzeile erscheint, vom Ausfertigungsdatum ab.

Wird die Satzung zitiert, ist das Ausfertigungsdatum mit einem Hinweis auf die amtliche
Veröffentlichung (Gem. Amtsbl. TKM/TMWFK 10/2002 S. 380) zu verwenden.

Die Wiedergabe als PDF-Datei im WWW erfolgt
ohne Gewähr für Aktualität und Freiheit

von Wiedergabefehlern.
Einarbeitungsvorschläge oder Kommentierungen bitte an:

E-Mail: Bernhard.Becher@uni-erfurt.de
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Promotionsordnung
für die Staatswissenschaftlichen Fakultät

der Universität Erfurt
vom 14. Mai 2001

Gemäß § 5 Absatz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung vom 09. Juni 1999
(GVBl. S. 331), zuletzt geändert durch das Gesetz über die Aufhebung der Pädagogischen Hochschule
und zur Anpassung des ThürHG vom 19. Dezember 2000 (GVBl. S. 416), in Verbindung mit § 9 Absatz
2 Nummer 5 der Thüringer Verordnung über die Grundordnung der Universität Erfurt vom 13. Mai 1997
(GVBl. S. 185) erlässt die Universität Erfurt folgende Promotionsordnung für die Staatswissenschaftliche
Fakultät. Auf Vorschlag der Staatswissenschaftlichen Fakultät vom 09. März 2001 hat der Gründungssenat
die Promotionsordnung am 08. Mai 2001 beschlossen.

Das Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat die Ordnung mit Erlass
vom 15. August 2001, Az. H1-4378/570/02-1- genehmigt.

1. Teil:
Promotion durch Promotionsleistungen

§ 1
Doktorgrade

Für Promotionsleistungen in den Staatswissenschaften verleiht die Universität Erfurt durch die Staatswis-
senschaftliche Fakultät die Grade eines Doktors der Rechtswissenschaft (Dr. iur.), eines Doktors der Sozi-
alwissenschaft (Dr. rer. pol.) und eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.).

§ 2
Promotionsleistungen

Die Promotionsleistungen weisen die Fähigkeit zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit nach. Sie bestehen
aus einer schriftlichen Arbeit (Dissertation, § 10) und einer mündlichen Prüfung (Disputation, § 14).

§ 3
Promotionsausschuss

(1) Der Promotionsausschuss leitet, soweit nicht die Prüfungskommission (§ 9) zuständig ist, das Verfah-
ren, das zur Promotion führt.

(2) Dem Promotionsausschuss gehören der Dekan als Vorsitzender, der diese Aufgabe an den Prodekan
delegieren kann, zwei weitere Mitglieder oder Angehörige der Fakultät, denen, mit Ausnahme der Lehrbe-
auftragten, eine selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in der Lehre übertragen ist (Hochschullehrer),
und ein promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter oder promovierter Assistent an. Dabei sollte jede
Studienrichtung der Fakultät vertreten sein.

(3) Der Promotionsausschuss wird durch den Fakultätsrat für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

(4) Entscheidungen des Promotionsausschusses bedürfen der Mehrheit seiner Mitglieder. Das Stimmrecht
kann nicht übertragen werden. Der Promotionsausschuss kann im Umlaufverfahren entscheiden, wenn
kein Mitglied widerspricht.

§ 4
Annahme als Doktorand

(1) Die Promotion durch Promotionsleistungen setzt die Annahme als Doktorand voraus.

(2) Als Doktorand kann angenommen werden,

(a) wer ein Studium auf dem Gebiet der Staatswissenschaften (Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft) an einer deutschen Universität oder gleichgestellten Hochschule mit einem Ma-
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gistergrad, Diplom oder Staatsexamen oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule
abgeschlossen hat (Examenserfordernis);

(b) wer das Examen nach Buchstabe a mit mindestens der Note „gut“ oder das erste oder zweite juristi-
sche Staatsexamen mit mindestens der Note „vollbefriedigend“ bestanden hat (Qualitätserfordernis),

(c) wer eine Dissertation plant, deren Gegenstand zu dem Gebiet des abgeschlossenen Studiums gehört
und außerdem zu einem Forschungsgebiet der Fakultät passt (Kompatibilitätserfordernis), und

(d) wer ein Konzept für die Dissertation vorlegt, welches die Erwartung begründet, dass die in § 10 ge-
nannte Leistung erbracht werden wird (Prognoseerfordernis).

Die Voraussetzungen nach Satz 1 Buchstabe c und d müssen durch das schriftliche Votum eines Hoch-
schullehrers der Fakultät bestätigt werden.

(3) Als Doktorand wird nicht angenommen, wer eine Promotion bereits mehr als einmal erfolglos ver-
sucht hat, wem der Doktortitel in einem rechtsstaatlichen Verfahren aberkannt worden ist oder wer ein
vorangegangenes Promotionsverfahren wegen Täuschungsversuchs abbrechen musste.

(4) Hat der Bewerber abweichend von Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a ein Studium außerhalb der Staatswis-
senschaften (Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft) abgeschlossen oder
plant ein Bewerber abweichend von Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c eine Dissertation außerhalb des Gebiets
des abgeschlossenen Studiums, entscheidet der Promotionsausschuss auf der Grundlage einer gutachtli-
chen Stellungnahme eines Hochschullehrers der Fakultät, der mit dem Hochschullehrer nach Absatz 2
Satz 2 nicht identisch ist, über die Annahme.
Hat der Bewerber das Qualitätserfordernis des Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b verfehlt und lediglich die
Note „befriedigend“ erhalten, entscheidet der Promotionsausschuss auf der Grundlage der gutachtlichen
Stellungnahmen zweier Hochschullehrer der Fakultät über die Annahme.

(5) Absolventen von Fachhochschulen mit Diplom- und Magistergrad können ihre Promotionseignung
entsprechend § 5 nachweisen.

(6) Die Annahme als Doktorand kann unter Auflagen erfolgen. Hierzu können der bestätigende Hoch-
schullehrer (Absatz 2 Satz 2) und gegebenenfalls die befreienden Hochschullehrer (Absatz 4) Vorschläge
unterbreiten.

§ 5
Promotionseignung von Fachhochschulabsolventen

(1) Fachhochschulabsolventen mit Diplom- und Magistergrad haben mit dem Antrag zur Annahme als
Doktorand die Promotionseignung nachzuweisen. Die Promotionseignung setzt voraus, dass der Absol-
vent

(a) eine Abschlussprüfung in einem Studiengang an einer Fachhochschule, der mit der beabsichtigten
Ausrichtung der Promotion in direktem fachlichen Zusammenhang steht, mit der Note „sehr gut“ oder
einer gleichwertigen Beurteilung bestanden hat und
(b) zum Nachweis der Vertrautheit mit den theoretischen Grundlagen seines Promotionsfaches, in zwei
Seminaren an einer Universität, die in direktem fachlichen Zusammenhang mit der beabsichtigten
Ausrichtung der Promotion stehen müssen, Leistungen erbracht hat, die mit der Note "sehr gut" oder
einer gleichwertigen Beurteilung bewertet sind und
(c) sich nicht bereits einer Promotionseignungsprüfung oder einer vergleichbaren Prüfung an einer
anderen Hochschule erfolglos unterzogen hat.

(2) Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Promotionsausschusses einzureichen. Dem Antrag
sind beizufügen

(a) die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 Buchstabe a) und b) genannten Zulassungsvor-
aussetzungen,

(b) eine Erklärung darüber, dass er sich nicht bereits einer Promotionseignungsprüfung oder einer
vergleichbaren Prüfung an einer anderen Hochschule unterzogen hat.

(3) Über die Promotionseignung entscheidet der Promotionsausschuss. Sie ist zu versagen, wenn die in
Absatz 1 geforderten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
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§ 6
Annahmeverfahren

(1) Die Annahme als Doktorand ist beim Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu beantragen. Dem
Antrag sind die Unterlagen beizufügen, die die Annahmevoraussetzungen nach § 4 Absatz 2 nachweisen.
Außerdem sind ein Lebenslauf sowie eine schriftliche Erklärung zu der Frage beizufügen, ob ein Ableh-
nungsgrund nach § 4 Absatz 3 vorliegt. Zugleich kann der Bewerber beantragen, dass ein oder mehrere
Hochschullehrer der Fakultät zu persönlichen Betreuern bestellt werden.

(2) Um über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse ausländischer Universitäten im Rahmen von § 4 Ab-
satz 2 Satz 1 Buchstabe a und b zu entscheiden, kann der Promotionsausschuss ein Gutachten der „Zen-
tralstelle für Ausländisches Bildungswesen“ einholen.

(3) Über den Antrag entscheidet der Promotionsausschuss durch schriftlichen Bescheid innerhalb von
acht Wochen. Der Ablauf dieser Frist bewirkt nicht die Annahme als Doktorand. Auf Antrag des Dokto-
randen bestellt der Promotionsausschuss wenigstens einen Hochschullehrer mit dessen Einvernehmen
zum persönlichen Betreuer. Ein die Annahme ablehnender Bescheid wird mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung versehen. Über den Widerspruch des Antragstellers gegen die Ablehnung entscheidet der Präsident.

§ 7
Status als Doktorand

(1) Mit der Annahme als Doktorand verpflichtet sich die Fakultät, ihre Forschungseinrichtungen dem
Doktoranden zugänglich zu machen, den Doktoranden zu betreuen und die von ihm als Dissertation
eingereichte Arbeit zu bewerten.

(2) Der Status als Doktorand erlischt nach fünf Jahren, sofern der Doktorand vor Ablauf dieser Frist kei-
nen Verlängerungsantrag stellt. Für den Verlängerungsantrag ist erneut eine Prognose nach § 4 Absatz 2
Satz 1 Buchstabe d, Satz 2 zu treffen. Über den Verlängerungsantrag entscheidet der Promotionsaus-
schuss.

§ 8
Eröffnung des Prüfungsverfahrens

(1) Das Prüfungsverfahren wird eröffnet, wenn folgende Unterlagen vorliegen:

-die Dissertation in sechs Exemplaren, die den Anforderungen des Anhangs 1 entsprechen,

-die ehrenwörtliche Erklärung des Doktoranden, dass er die Arbeit selbständig verfasst, ausschließlich
die in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel benutzt und die aus anderen Schriften wörtlich oder
inhaltlich übernommenen Stellen kenntlich gemacht hat (Anhang 6),

-die ehrenwörtliche Erklärung des Doktoranden, dass die Dissertation in der vorliegenden oder einer
ähnlichen Fassung oder ein Teil hieraus keiner anderen Hochschule zur Erlangung des Doktorgrads
vorgelegen hat,

-der aktualisierte Lebenslauf des Doktoranden mit Darstellung des Studiums und der wissenschaftli-
chen Tätigkeiten,

-ein amtliches Führungszeugnis,

-der Bescheid der Fakultät über die Annahme als Doktorand und

-der Nachweis über die Erfüllung eventueller Auflagen des Annahmebescheids.

(2) Der Doktorand hat die Eröffnung des Prüfungsverfahrens beim Vorsitzenden des Promotionsaus-
schusses zu beantragen. Dem Antrag sind die Unterlagen nach Absatz 1 beizufügen. Falls die Promotion
persönlich betreut wurde, ist der Name des Betreuers anzugeben. Der Doktorand kann Gutachter für die
Dissertation vorschlagen.

(3) Über den Antrag entscheidet der Promotionsausschuss. Gibt er ihm statt, bestellt er zugleich die Prü-
fungskommission (§ 9) und die Gutachter (§ 11). Der Vorsitzende des Promotionsausschusses teilt dem
Doktoranden diese Entscheidungen mit. Ein Bescheid, der die Eröffnung des Prüfungsverfahrens ab-
lehnt, wird mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Über den Widerspruch des Antragstellers gegen
die Ablehnung entscheidet der Präsident.
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§ 9
Prüfungskommission

(1) Für jedes Promotionsverfahren wird eine Prüfungskommission gebildet. Sie bewertet die Promotions-
leistungen.

(2) Die Prüfungskommission wird durch den Promotionsausschuss bei der Entscheidung über die Er-
öffnung des Prüfungsverfahrens bestellt.

(3) Der Prüfungskommission gehören an:

- die Gutachter nach § 11,

- ein weiterer Hochschullehrer, der einer anderen Studienrichtung angehören soll, und

- ein promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter oder promovierter Assistent.

Den Vorsitz führt der Betreuer oder einer der Gutachter. Ein vierter Hochschullehrer gehört der Prü-
fungskommission als Vertreter an.

(4) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission können die Hochschullehrer der Fakultät, die in den Ruhe-
stand versetzten Hochschullehrer der Fakultät sowie die Hochschullehrer anderer rechts-, sozial- und
wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten bestellt werden. Hochschullehrer, die aus anderem Grund als
dem der Versetzung in den Ruhestand aus der Fakultät ausscheiden, behalten zwei Jahre lang ihre Prü-
fungsberechtigung, wenn sie zum Gutachter oder zum Betreuer bestellt worden waren und die Fortset-
zung dieser Funktion innerhalb von drei Monaten nach ihrem Ausscheiden dem Vorsitzenden des Pro-
motionsausschusses angezeigt haben.

(5) Entscheidungen der Prüfungskommission bedürfen der Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder.
Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden. Der promovierte Mitarbeiter oder promovierte Assistent
nimmt lediglich beratend teil. Die Prüfungskommission ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder
geladen und anwesend sind.

§ 10
Dissertation

(1) Die Dissertation ist eine wissenschaftliche Abhandlung. Sie setzt sich mit einer wissenschaftlichen
Fragestellung auseinander, zu deren Lösung sie einen erheblichen Beitrag leistet. Sie soll zu neuen Er-
kenntnissen führen. Sie muss vom Doktoranden selbständig angefertigt worden sein. Sie ist auf Deutsch
oder Englisch zu verfassen. Mit Zustimmung des Betreuers kann der Promotionsausschuss auch andere
Sprachen zulassen.

(2) Wird eine von mehreren Autoren gemeinschaftlich verfasste Abhandlung vorgelegt, muss der Beitrag
des Doktoranden erkennbar sein, individuell bewertet werden können und den Anforderungen entspre-
chen, die an eine Einzeldissertation gestellt werden.

§ 11
Gutachter

Eröffnet der Promotionsausschuss das Prüfungsverfahren, bestellt er zwei Hochschullehrer zu Gutach-
tern über die Dissertation. Ein Hochschullehrer muss der Fakultät angehören oder angehört haben. Ist der
Doktorand persönlich betreut worden, soll der Betreuer zu einem der Gutachter bestellt werden. Der
Promotionsausschuss kann im Rahmen der Eröffnungsentscheidung oder während des Prüfungsverfah-
rens weitere Hochschullehrer zu Gutachtern bestellen.

§ 12
Begutachtung der Dissertation

(1) Jeder nach § 11 bestellte Gutachter erstellt der Prüfungskommission innerhalb von drei Monaten ein
schriftliches Gutachten über die Dissertation, das zu der Frage Stellung nimmt, ob die Dissertation den
Anforderungen nach § 10 genügt, und das eine Bewertung (gemäß § 15 Absatz 1) vorschlägt.

(2) Jeder Hochschullehrer der Fakultät ist berechtigt, ein weiteres Gutachten über die Dissertation zu
erstellen und der Prüfungskommission vorzulegen.

(3) Jeder Hochschullehrer der Fakultät ist berechtigt, neben der Dissertation auch die hierzu erstellten
Gutachten einzusehen. Zu diesem Zweck werden sie im Dekanat für zwei Wochen ausgelegt. Das Deka-
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nat teilt den Hochschullehrern die Zeit, in der die Dissertation und die Gutachten ausliegen, durch Rund-
schreiben mit.

(4) Der Doktorand ist berechtigt, die Gutachten im Dekanat einzusehen.

§ 13
Änderungen der Dissertation

Die Prüfungskommission kann Änderungen der Dissertation verlangen und zu diesem Zweck Auflagen
erteilen. Der Doktorand ist berechtigt, seine Dissertation nach der Disputation vor der Veröffentlichung
(§ 17) unter Berücksichtigung der Gutachten zu überarbeiten.

§ 14
Disputation

(1) Die Disputation ist die öffentliche Verteidigung der Dissertation. Sie kann in der Sprache erfolgen, in
der die Dissertation verfasst wurde.

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission lädt den Doktoranden und die anderen Mitglieder der Prü-
fungskommission zur Disputation ein. Die Disputation soll innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der
Frist für die Auslegung der Gutachten stattfinden, sofern nicht vorlesungsfreie Zeiten eine längere Frist
bedingen. Der Termin wird öffentlich bekannt gegeben.

(3) Eine Disputation findet nicht statt, wenn die Prüfungskommission die Dissertation aufgrund der Gut-
achten mit „insufficienter“ bewertet. In diesem Fall ist das Promotionsverfahren ohne Disputation been-
det.

(4) Spätestens zwei Wochen vor dem Termin der Disputation reicht der Doktorand dem Vorsitzenden der
Prüfungskommission Thesen zur Dissertation ein. Der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet den
anderen Mitgliedern der Prüfungskommission hiervon Kopien zu.

(5) Die Disputation wird durch einen Vortrag des Doktoranden von etwa 20 Minuten Dauer eingeleitet.
Daran schließt sich eine wissenschaftliche Diskussion von etwa einer Stunde über die Dissertation an. Die
promovierten Mitglieder der Fakultät, die der Prüfungskommission nicht angehören, können sich an ihr
beteiligen.

(6) Der Vorsitzende der Prüfungskommission protokolliert die Disputation. Das Protokoll enthält die
Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, die Dauer der Disputation, die Gegenstände der Dispu-
tation und die Noten.

§ 15
Bewertung der Promotionsleistungen

(1) Die Bewertung der Promotionsleistungen wird durch eine Note und den entsprechenden Zahlenwert
dargestellt:

- summa cum laude 0

- magna cum laude 1

- cum laude 2

- rite 3

- insufficienter 4

(2) Die Einzelnoten und die Gesamtnote werden mittels der Zahlenwerte errechnet. Ergeben sich Bruch-
teile, sind nicht mehr als zwei Stellen hinter dem Komma zu verwenden; weitere Stellen werden gestri-
chen. Die Ergebnisse werden als Noten ausgewiesen. Dabei ist bis einschließlich der Ziffer 50 hinter dem
Komma die nächstbessere, ab der Ziffer 51 hinter dem Komma die nächstschlechtere Note zu geben.

(3) Über die Bewertung der Dissertation entscheidet die Prüfungskommission vor der Disputation. Hier-
bei hat sie die Gutachten (§ 12 Absatz 1 und 2) zugrunde zu legen. Vorbehaltlich einer anderen Entschei-
dung der Prüfungskommission werden die Noten, die die nach § 11 bestellten Gutachter vorschlagen,
addiert und durch die Anzahl dieser Gutachter geteilt. Abweichungen von den Vorschlägen der nach § 11
bestellten Gutachter hat die Prüfungskommission zu begründen. Die Dissertation kann nur dann als „in-
sufficienter“ bewertet werden, wenn ein nach § 11 bestellter Gutachter dies vorschlägt.
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(4) Bei der Bewertung der Disputation wird aus den Noten, mit denen die stimmberechtigten Mitglieder
der Prüfungskommission diese Leistung bewertet haben, das arithmetische Mittel gebildet.

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn sowohl die Dissertation als auch die Disputation mit mindestens
3,50 („rite“) bewertet worden ist.

(6) Für die Promotion wird eine Gesamtnote festgesetzt. Hierzu wird der Zahlenwert der Dissertation
zweifach, der Zahlenwert der Disputation einfach gewertet und die Summe durch Drei geteilt.

(7) Das Ergebnis der Prüfung nebst Einzelnoten und Gesamtnote wird dem Doktoranden vom Vorsit-
zenden der Prüfungskommission im Anschluss an die Disputation bekannt gegeben.

§ 16
Ungültigkeit der Promotionsleistungen

(1) Ergibt sich vor der Aushändigung der Urkunde, dass sich der Doktorand im Promotionsverfahren
einer Täuschung schuldig gemacht hat, so erklärt der Promotionsausschuss alle bisher erworbenen Be-
rechtigungen für ungültig und stellt das Verfahren ein.

(2) Wird die Täuschung erst nach Aushändigung der Urkunde bekannt, so kann nachträglich die Promo-
tion für nicht bestanden erklärt werden. Die Entscheidung trifft der Promotionsausschuss.

(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion nicht erfüllt, ohne dass der Doktorand
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung der Urkunde bekannt, so wird
dieser Mangel durch das Bestehen der Promotion geheilt.

(4) Im Falle der Feststellung des Nichtbestehens der Promotion gemäß Absatz 2 Satz 2 ist die Promo-
tionsurkunde einzuziehen. Eine solche Entscheidung ist nach einer Frist von fünf Jahren ab Datum der
Promotionsurkunde ausgeschlossen.

(5) Der Doktorgrad kann nach § 27 Absatz 2 Thüringer Hochschulgesetz entzogen werden, wenn sich der
Inhaber als unwürdig zur Führung dieses Grades erwiesen hat. Über die Entziehung entscheidet die
Promotionskommission.

§ 17
Veröffentlichung der Dissertation

(1) Nach bestandener Disputation hat der Doktorand beim Dekan binnen eines Jahres unentgeltlich gegen
Quittung Pflichtexemplare abzuliefern, und zwar

1. 80 gedruckte oder druckähnlich vervielfältigte Exemplare der Dissertation oder
2. 6 Exemplare, sofern die Dissertation als selbständige Veröffentlichung im Buchhandel erscheint. In

diesem Fall ist im Impressum die Veröffentlichung als Dissertation an der Universität Erfurt aus-
zuweisen oder

3. 4 Sonderdrucke, wenn die Dissertation als Zeitschriftenaufsatz veröffentlicht wird, zuzüglich
2 gebundener maschinenschriftlicher Exemplare der Dissertation oder

4. 1 elektronische Version der Dissertation, deren Datenformat und deren Datenträger mit der Uni-
versitätsbibliothek abzustimmen sind, zuzüglich 6 gebundener maschinenschriftlicher Exemplare
der Dissertation.

In den Fällen Nr. 1 und Nr. 4 überträgt der Doktorand der Universität Erfurt das Recht, weitere Kopien
der Dissertation herzustellen und zu verbreiten.

Die als Eigendruck oder in maschinenschriftlicher Fassung abzuliefernden Exemplare sind auf
alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier auszudrucken, dauerhaft zu binden und entsprechend
dem Anhang 2 zu gestalten.

Im Fall Nr. 4 überträgt der Doktorand der Universität Erfurt, der Deutschen Bibliothek in Frank-
furt/Leipzig und gegebenenfalls der DFG-Sondersammelgebietsbibliothek das Recht, die elektronische
Version in Datennetzen zu veröffentlichen.

Der Dekan kann die Ablieferungsfrist auf Antrag verlängern.

(2) Der Doktorand hat dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses eine Bestätigung eines Gutachters
darüber vorzulegen, dass die Pflichtexemplare inhaltlich der angenommenen Dissertation entsprechen.
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Die Veröffentlichung kann in gekürzter Form erfolgen, wenn diese den Gesamtertrag der Arbeit ange-
messen wiedergibt. Letzteres bedarf der schriftlichen Bestätigung eines Gutachters.

§ 18
Urkunde

(1) Über die Promotion durch Promotionsleistungen wird unter dem Datum der Disputation eine Ur-
kunde ausgestellt (Promotionsurkunde). Sie enthält die Gesamtnote und wird vom Präsidenten und Dekan
unterschrieben. Ihr Inhalt ergibt sich aus Anhang 3. Auf Antrag stellt der Dekan ein Zeugnis über die
einzelnen Prüfungsleistungen aus.

(2) Auf Antrag des Doktoranden stellt das Dekanat eine vorläufige Bescheinigung über die Promotion aus.
Ihr Inhalt richtet sich nach Anhang 4.

§ 19
Verleihung des Doktorgrads

(1) Der Doktorgrad wird durch Aushändigung der Promotionsurkunde verliehen. Nach Wahl des
Doktoranden wird ihm die Urkunde durch das Dekanat überreicht oder auf dem Postweg zugesandt.

(2) Die Verleihung erfolgt, sobald die Bescheinigung des Vorsitzenden der Prüfungskommission, dass die
Auflagen nach § 13 Satz 2 erfüllt sind, und der Nachweis über die Veröffentlichung der Dissertation vor-
liegen. Die schriftliche Zusage eines Verlags, die Dissertation zu veröffentlichen, reicht als Veröffent-
lichungsnachweis aus.

§ 20
Gemeinsame Promotionsverfahren mit anderen Universitäten

Vereinbarungen, die die Universität Erfurt für die Staatswissenschaftliche Fakultät mit Fakultäten anderer
Universitäten über gemeinsame Promotionsverfahren trifft, können von den §§ 1 - 19 abweichen.

2. Teil:
Ehrenpromotion

§ 21
Ehrendoktorgrade

Für Leistungen, die für die Rechtswissenschaft, die Sozialwissenschaft oder die Wirtschaftswissenschaft
von herausragender Bedeutung sind, kann die Universität Erfurt durch die Staatswissenschaftliche Fakul-
tät die Grade eines Doktors der Rechtswissenschaft ehrenhalber (Dr. iur. h.c.), eines Doktors der Sozial-
wissenschaft ehrenhalber (Dr. rer. pol. h.c.) und eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft ehrenhalber
(Dr. rer. pol. h.c.) verleihen.

§ 22
Verfahren

(1) Der Antrag auf Verleihung des Ehrendoktorgrads kann von drei Hochschullehrern der Fakultät ge-
stellt werden. Er ist über den Dekan an den Fakultätsrat zu richten und schriftlich zu begründen.

(2) Das Verfahren wird nur eröffnet, wenn der Fakultätsrat mit zwei Dritteln seiner stimmberechtigten
Mitglieder der Eröffnung zustimmt.

(3) Mit der Eröffnung des Verfahrens beauftragt der Fakultätsrat zwei Hochschullehrer, zu dem Antrag
Stellung zu nehmen. Jeder von ihnen erstellt dem Fakultätsrat innerhalb von drei Monaten ein schriftliches
Gutachten über die wissenschaftlichen Leistungen der zu ehrenden Person und schlägt eine Entscheidung
vor. Beide Gutachten werden den Mitgliedern des Fakultätsrats sowie den Hochschullehrern der Fakultät
durch das Dekanat zugeleitet.

(4) Der Dekan bietet den Hochschullehrern der Fakultät Gelegenheit zur Stellungnahme. Diese können
ihm mitteilen, ob sie der Ehrenpromotion zustimmen, diese ablehnen oder sich einer Stellungnahme ent-
halten. Der Dekan informiert den Fakultätsrat über das Ergebnis der Befragung.

(5) Jeder Hochschullehrer der Fakultät ist berechtigt, ein weiteres Gutachten über den Antrag zu erstellen
und dem Fakultätsrat vorzulegen.
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(6) Über den Antrag entscheidet der Fakultätsrat. Der Antrag ist angenommen, wenn der Fakultätsrat mit
zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder zustimmt.

§ 23
Urkunde

Über die Ehrenpromotion wird eine vom Präsident und vom Dekan unterschriebene Urkunde ausgestellt.
Ihr Inhalt ergibt sich aus Anhang 5.

§ 24
Verleihung

Der Ehrendoktorgrad wird verliehen, indem der Dekan der zu ehrenden Person die Urkunde überreicht.

§ 25
Bekanntgabe

Von der Ehrenpromotion werden sowohl das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium als auch
sämtliche deutschen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen durch das Dekanat benachrichtigt.

3. Teil:
Schlussbestimmungen

§ 26
Promotionsregister

(1) Das Dekanat führt ein Register, in das jedes Promotionsverfahren eingetragen wird.

(2) Bei Promotionen durch Promotionsleistungen werden in das Register aufgenommen: Name und An-
schrift des Doktoranden; Zeitpunkt der Annahme als Doktorand; Titel der Dissertation; ggf. Name des
Betreuers; Namen der Gutachter; Tag der Disputation; Tag der Verleihung des Doktorgrads.

(3) Bei Ehrenpromotionen werden in das Register aufgenommen: Name und Anschrift der zu ehrenden
Person; Namen der Gutachter; Tag des Beschlusses des Fakultätsrats; Tag der Verleihung des Ehrendok-
torgrads.

§ 27
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten jeweils in weiblicher und männlicher
Form.

§ 28
In-Kraft-Treten

Diese Promotionsordnung tritt am ersten Tag desjenigen Monats in Kraft, welcher der Bekanntmachung
im Gemeinsamen Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst nachfolgt.

Der Präsident
der Universität Erfurt
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Anhang 1:
Anforderungen an die im Prüfungsverfahren nach § 8 Absatz 1 einzureichenden Exemplare der

Dissertation

Die im Prüfungsverfahren nach § 8 Absatz 1 einzureichende Fassung der Dissertation hat folgenden An-
forderungen zu genügen:

1. Format DIN A 4, maschinengeschrieben; 7 cm Korrekturrand; 1,5-zeilig; Schriftgröße 12 pt;
Recyclingpapier mit Umweltengel des Umweltbundesamts; beidseitig kopiert; gebunden.

2. Titelblatt:

<Titel der Dissertation>

<Vorname und Name des Doktoranden>

Dissertation zur Erlangung des Grads eines Doktors / einer Doktorin der Rechtswissenschaft (Dr. iur.) /
Sozialwissenschaft (Dr. rer. pol.) / Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.) der Universität Erfurt,

Staatswissenschaftliche Fakultät

Anhang 2:
Veröffentlichung nach § 17 Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4

Die zur Vervielfältigung bestimmte Fassung der Dissertation hat unbeschadet des § 17 folgenden Anfor-
derungen zu genügen:

1. Format DIN A 5, maschinengeschrieben; beidseitig kopiert; gebunden

2. Titelblatt:

- Vorderseite:

<Titel der Dissertation>

<Vorname und Name des Doktoranden>

Dissertation zur Erlangung des Grads eines Doktors / einer Doktorin der Rechtswissenschaft (Dr. iur.) /
Sozialwissenschaft (Dr. rer. pol.) / Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.) der Universität Erfurt,
Staatswissenschaftliche Fakultät

<Jahreszahl>

- Rückseite:

Gutachter: <>

Gutachter: <>

Datum der Disputation: <>

3. Letztes Blatt:

Lebenslauf des Doktoranden (maximal 1 Seite)
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Anhang 3:
Urkunde über die Promotion (Muster)

Die Universität Erfurt

 verleiht durch

die Staatswissenschaftliche Fakultät,

Frau / Herrn <Vorname und Name>

geboren am <Geburtsdatum> in <Geburtsort>

den Grad eines Doktors / einer Doktorin der Rechtswissenschaft (Dr. iur.) /
Sozialwissenschaft (Dr rer. pol.) / Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.).

Er / Sie hat in einem ordnungsgemäßen Promotionsverfahren durch
die <Note> bewertete Dissertation

<Titel der Dissertation>

und die <Note> bewertete Disputation vom <Datum der Disputation>
die Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen und

das Gesamtprädikat

<Gesamtnote>

erhalten.

<Siegel>

Erfurt, den <Datum der Disputation>

<Unterschrift> <Unterschrift >

Der Präsident Der Dekan

Vfg.: Ausgehändigt am: <> Prof. Dr. <Name Dekan>
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Anhang 4:
Vorläufige Bescheinigung über die Promotion (Muster)

Die Universität Erfurt

bescheinigt durch

die Staatswissenschaftliche Fakultät,

Frau / Herrn <Vorname und Name>,

geboren am <Geburtsdatum> in <Geburtsort>,

dass sie / er zum Doktor / Doktorin der Rechtswissenschaft (Dr. iur.) / Sozialwissenschaft (Dr. rer. pol.)
/ Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.) promoviert. Die Fähigkeit zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit
wurde durch die Dissertation <Titel der Dissertation> und durch die Disputation vom <Datum der
Disputation> nachgewiesen. Die Promotionsleistungen wurden mit der Note <Gesamtnote)> bewertet.
Diese Bescheinigung berechtigt nicht zum Führen des Doktortitels.

Erfurt, den <Datum der Disputation>

<Unterschrift>

Der Dekan

Anhang 5:
Urkunde über die Ehrenpromotion (Muster)

Die Universität Erfurt

verleiht durch

die Staatswissenschaftliche Fakultät,

Frau / Herrn  <Vorname und Name>

geboren am <Geburtsdatum> in <Geburtsort>

den Grad eines Doktors der Rechtswissenschaft ehrenhalber (Dr. iur. h.c.) / eines Doktors der
Sozialwissenschaft ehrenhalber (Dr. rer. pol. h.c.) / eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft

ehrenhalber (Dr. rer. pol. h.c.).

Sie / Er hat Leistungen erbracht, die für die Rechtswissenschaft / Sozialwissenschaft /
Wirtschaftswissenschaft von herausragender Bedeutung sind. <Satz zur Begründung>

<Siegel>

Erfurt, den <Datum des Fakultätsrats>

<Unterschrift> <Unterschrift>

Der Präsident Der Dekan

Vfg.: Ausgehändigt am: < > Prof. Dr. <Name Dekan>
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Anhang 6:
Ehrenwörtliche Erklärung

"Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und

ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt

oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts habe ich

Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:

1. ...

2. ...

3. ...

Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere

habe ich nicht die Hilfe eines Promotionsberaters in Anspruch genommen. Dritte haben von mir weder

unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem

Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen.

Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen

Prüfungsbehörde als Dissertation vorgelegt.“


